
Christof Müller wurde 1996 in Schaffhau-
sen geboren und wohnt seither im Kanton 
Schaffhausen. Er wuchs in Neunkirch auf 
und absolvierte in der Nachbargemeinde 
Hallau eine Schreinerlehre. Vor ein paar 
Jahren zog es ihn dann für eine neue beruf-
liche Herausforderung in die Stadt Schaff-
hausen. 

«Bock»: Wieso leben Sie in der Region 
Schaffhausen?
Christof Müller: Ich bin im Chläggi 
aufgewachsen und lernte schon früh den 
Zusammenhalt einer kleineren Gemein-
de kennen und schätzen. An den vielen 
schönen Flecken im Kanton vergnügten 
wir uns als Kinder beim Spielen und heu-
te kehren wir an ebendiese Plätze zurück, 
um mit guten Freunden ein regionales Bier 
oder einen Wein aus dem Blauburgunder-
land zu geniessen. Auch von den zahlrei-
chen Wirten lasse ich mich gerne mit diver-
sen Spezialitäten kulinarisch verwöhnen. 
Wir leben in Schaffhausen mit einer mir 
sehr sympathischen Philosophie, man 
kennt sich hier und läuft sich auch gerne 
mehrmals über den Weg. Diese Vernetzung 
birgt sehr viele Vorteile und wenn man es 
schafft, diese Eigenschaft als Gewinn für 
sich zu entwickeln, kann man unseren klei-
nen Kanton nur lieben.

Üben Sie als Kundenberater im IT-Bereich 
Ihren Traumberuf aus?
Müller: Als gelernter Schreiner konnte 
ich vier Jahre lang ein wunderschönes 
Handwerk ausüben und in einem kleinen 

Unternehmen wichtige berufliche, wie 
auch private Erfahrungen sammeln. Dass 
dies nicht mein Traumberuf ist, wurde 
mir jedoch schon während dieser Zeit klar. 
In meiner Tätigkeit als Kundenberater bei 
MTF Schaffhausen, darf ich KMU in der 
Wirtschaftsregion Schaffhausen bei der 
Weiterentwicklung in eine zukunftsorien-
tierte und moderne IT begleiten und an-
schliessend betreuen. Da die IT für KMU 
nach wie vor komplex und schnelllebig ist, 
arbeiten wir sehr eng mit unseren Kundin-
nen und Kunden zusammen. Sie schätzen 
diese Nähe und sind dankbar, wenn wir 
zusammen den richtigen Weg einschlagen 
können. Und genau diese Dankbarkeit, 
welche ich täglich von unserer Kund-

schaft spüren darf, macht es aus, dass ich 
jetzt sagen kann: Ich übe meinen Traum-
beruf aus!

Wie beschreiben Sie sich selber?
Müller: Ich beschreibe mich gerne in 
fünf Wörtern: kommunikativ, humorvoll, 
hilfsbereit, respektvoll und loyal. Diese 
Eigenschaften bringen mich, sei es privat 
oder geschäftlich, jeden Tag aufs Neue ein 
Stück weiter. Ich versuche meine Mitmen-
schen überall zu unterstützen und gleich-
zeitig meine Lebensfreude zu übermitteln. 
Ein respektvoller und loyaler Umgang ist 
leider nicht mehr gang und gäbe, jedoch 
bin ich überzeugt, dass jeder all das bekom-
men kann, wenn er es auch gibt.� (lg.)

«Wir leben in Schaffhausen mit einer sehr sympathischen Philosophie», so Christof Müller, der 
im Chläggi aufgewachsen ist und jetzt in der Stadt Schaffhausen lebt und arbeitet.� Bild: zVg.
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Klar sichtbar: Die Lichtverschmutzung schadet!� Bild: RAMP-IT-UP PHOTOGRAPHY / zVg.

Auch im mehrheitlich ländlich geprägten 
Kanton nimmt die Lichtverschmutzung 
laufend zu. Die Folgen davon sind:
⭆	 Massives Insektensterben durch das 
	 Anlocken des Lichts
⭆	 Stress, Erschöpfung und Orientie- 
	 rungslosigkeit bei den Vögeln durch 
	 die Lichtabstrahlung
⭆	 Verhaltensveränderung bei Fischen,
	 Amphibien, wirbellosen Tieren und 
	 sogar bei Pflanzen, durch die Aufhel- 
	 lung der Nacht
⭆	 Zerstörung des nächtlichen Ökosys- 
	 tems durch die laufenden Zunahme 
	 der Lichtmenge
⭆	 Schlafstörungen bei uns Menschen 
	 durch die Lichtimmissionen
⭆	 Wir sehen kaum noch Sterne aufgrund 
	 der massiven Lichtaufhellung des 
	 nächtlichen Himmels.
Mit der Erfindung des Lichts durch die 
Glühbirne war die 24-Stunden-Gesell-
schaft geboren. Das Resultat davon ist die 
künstliche Aufhellung des Nachthimmels 
– die Lichtverschmutzung – und damit 
eine globale Umweltbelastung sowohl für 
Menschen als auch für Tiere und Pflan-
zen. Das Licht macht die Nacht zum Tag. 

Laut Bundesamt für Umwelt haben sich 
die Lichtemissionen seit 1994 mehr als 
verdoppelt. Seit 25 Jahren gibt es in der 
Schweiz keinen Ort mehr, der nicht von 
der Lichtverschmutzung betroffen ist.
Wird es in der Nacht nicht mehr dunkel, 
hat das beim Menschen Auswirkungen, 
besonders auf die Schlafqualität. Für Tiere 
hat die Lichtverschmutzung sogar tödliche 
Folgen. Die Zugvögel verlieren beispiels-
weise aufgrund der fehlenden Sicht auf die 
Sterne ihre Orientierung und werden von 
den Lichtquellen der Städte und Dörfer 
angezogen, was nicht selten zu tödlichen 
Zusammenstössen mit Gebäuden führt. 
Nachtaktive Insekten, ebenso vom Kunst-
licht angezogen, vernachlässigen lebens-
notwendige Tätigkeiten wie Bestäubung 
oder Paarung. Das künstliche Licht beein-
flusst zudem auch das Pflanzenwachstum.

Die Ernsthaftigkeit des Problems wird 
von der Politik nicht erkannt
Seit 2007 sind im Umweltrecht des Kan-
tons Schaffhausen zwar vielversprechende 
Formulierungen zu einer Eindämmung 
der Lichtverschmutzung rechtskräftig (Ar-
tikel 21 im Gesetz über die Einführung des 
Bundesgesetzes über den Umweltschutz), 
doch scheint die Ernsthaftigkeit des Pro-
blems seitens der Regierung und des Kan-

Am 13. Juni 2021 stimmen wir im Kanton Schaffhausen über die Volksinitiative 
«Mehr Raum für die Nacht» ab. Auch in unserer mehrheitlich ländlichen Region 
nimmt die Lichtverschmutzung laufend zu und deren Folgen werden immer deut-
licher. Mit Annahme der Lichtverschmutzungsinitiaive kann dem Einhalt geboten 
werden – für die Gesundheit von uns Menschen und unserer Umwelt zuliebe.

FÜR UNS ALLE – MEHR 
RAUM FÜR DIE NACHT

www.gruene-sh.ch/mehr-raum-fuer-die-nacht-lichtverschmutzungsinitiative/

tonsrates nicht erkannt zu werden. Der 
Artikel sagt aus, dass Lichtemissionen im 
Sinne der Vorsorge so weit begrenzt wer-
den müssen, als dies technisch und betrieb-
lich möglich und wirtschaftlich tragbar ist, 
mindestens aber so, dass sie für Mensch 
und Umwelt weder schädlich noch lästig 
werden. Beim Vollzug jedoch mangelt es, 
weil keine Konkretisierungen folgten und 
keine Bewilligungspflicht besteht. Deshalb 
fordern wir eine Verordnung mit griffigen 
Vorgaben und Grenzwerten zur Eindäm-
mung von schädlichem Kunstlicht.

Ein JA zum Erhalt der Biodiversität 
und ein JA zum Schutz der Gesundheit
Zum effizienten Schutz des existierenden 
Lebens in seiner gesamten Vielfalt (Bio-
diversität), der Lebensgrundlage für uns 
alle, sind der Lichtverschmutzung endlich 
klare Grenzen zu setzen. Es kann und darf 
nicht sein, dass das nächtliche Kunstlicht 
von Strassen- und anderen Beleuchtungen 
Schlafstörungen verursacht und bei uns zu 
gesundheitlichen Schäden führt.

Ein JA zu massvoller Regulierung und 
ein JA zu professioneller Beratung
Den schädlichen Lichtimmissionen kann 
und muss Einhalt geboten werden. Die 
von der Initiative geforderten Vorgaben ge-
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gen die Lichtverschmutzung sind massvoll. 
Bestehende Beleuchtungen lassen sich mit 
einfachen Massnahmen und sehr wenig 
Aufwand anpassen. Abschirmungen, Zeit-
schaltuhren sowie Bewegungsmelder sind 
kostengünstig und sparen zudem Energie. 
Ausnahmen gelten für Lichtinstallationen, 
die der Sicherheit, dem Schutz sowie der 
Rettung dienen. In Zukunft werden keine 
langwierigen juristischen Prozesse mehr 
notwendig sein, um störendes Kunstlicht 
einzudämmen. Eine neue, mit sehr gerin-
gem Aufwand betriebene Beratungsstelle 
soll an eine bestehende kantonale Institu-
tion angegliedert werden. Sie bietet Unter-

stützung und beantwortet Fragen. Am 13. 
Juni 2021 stimmt der Schweizer Souverän 
auch über die Volksinitiativen «Für saube-
res Trinkwasser und gesunde Nahrung», 
«Für eine Schweiz ohne synthetische Pes-
tizide» und über das «CO2-Gesetz» ab. 
Alles zukunftsweisende Anliegen, die mit 
einem JA zu beantworten sind und unse-
re natürlichen Grundlagen schützen. Die 
Schaffhauser Stimmbevölkerung befindet 
ausserdem über die Annahme der Licht-
verschmutzungsinitiative.� (mt.)

Mit einem JA geben wir der Nacht und 
der Natur wieder mehr Raum!

Häufig werden 
wir gefragt, 

wo man seine letzt-
willige Verfügung 
aufbewahren 
sollte. Grundsätz-
lich empfehlen wir 

die Hinterlegung bei der zuständigen 
Amtsstelle. Diese ist je nach Kanton das 
Erbschaftsamt oder das zuständige staat-
liche Notariat. Die amtliche Hinterle-
gung ist zwar kostenpflichtig, aber dafür 
ist die letztwillige Verfügung schon am 
richtigen Ort und wird mit Sicherheit 
zeitnah aufgefunden und amtlich er-
öffnet, wenn der Erbfall eingetreten ist. 
Wie wichtig das ist, zeigt ein aktuelles 
Beispiel aus unserer Praxis. 
Wir durften für eine Erbengemeinschaft 
den Nachlass einer entfernten Verwand-
ten betreuen. Unter anderem befand 
sich im Nachlass eine Liegenschaft. 
Diese musste im Rahmen der Erb-
schaftsliquidation geräumt, gereinigt 
und verkauft werden. Als endlich alle 
Vollmachten der gesetzlichen Erben 
vorlagen und wir mit unserer Arbeit 
beginnen konnten, war der erste Schritt, 
die Räumung der Liegenschaft zu 
organisieren. Bei der Räumung tauchte 
in den vielen Unterlagen der Erblasserin 
ein bisher unbekanntes Testament auf. 

Selbstverständlich haben wir dieses um-
gehend bei der zuständigen Erbschafts-
behörde eingereicht. Die Verfügung 
wurde daraufhin amtlich eröffnet und 
den eingesetzten und gesetzlichen Erben 
zugestellt. Was hatte das für Konsequen-
zen? Nun, die Verfügung wies keine for-
mellen Mängel auf und auch inhaltlich 
war sie klar. Die gesetzlichen Erben sa-
hen sich also damit konfrontiert, dass sie 
ihre Erbenstellung nachträglich verloren 
haben, weil die Erblasserin vollständig 
über ihren Nachlass verfügt hatte. An 
die Stelle der gesetzlichen Erben traten 
nun diverse gemeinnützige Institu-
tionen als eingesetzte Erben. Bis diese 
entschieden hatten, ob sie uns wiederum 
das Mandat für die Erbschaftsliquida-
tion erteilen wollten, und bis erneut alle 
Vollmachten inklusive Legitimationsdo-
kumente vorlagen, war die Nachlassan-
gelegenheit während mehrerer Wochen 
blockiert. Dieser enorme administrative 
Aufwand und nicht zuletzt auch die 
Enttäuschung der nun doch nicht zum 
Zuge gekommenen gesetzlichen Erben 
hätten vermieden werden können, hätte 
die Erblasserin ihr Testament zu Lebzei-
ten beim Erbschaftsamt hinterlegt. 

Die Aufbewahrung von 
Testamenten
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